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Bekanntmachung 
der geltenden Fassung der Verordnung über den 

Betriebsprämienfonds sowie den Kultur- und 
Sozialfonds in den volkseigenen und ihnen gleich

gestellten Betrieben.

Vom 27. Januar 1959

Nachstehend wird der Wortlaut der Verordnung über 
den Betriebsprämienfonds sowie den Kultur- und So
zialfonds in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten 
Betrieben in der nach Erlaß der Dritten Verordnung 
vom 27. Januar 1959 über den Betriebsprämienfonds so
wie den Kultur- und Sozialfonds in den volkseigenen 
und ihnen gleichgestellten Betrieben (GBl. I S. 69) gel
tenden Fassung bekanntgemacht.

Berlin, den 27. Januar 19593 \

Der Leiter
des Büros des Präsidiums des Ministerrates

I. V.: R a e s c h i e r  
Stellvertreter des Leiters

Verordnung
über den Betriebsprämienfonds sowie den Kultur- 
und Sozialfonds in den volkseigenen und ihnen 

gleichgestellten Betrieben. '

A b s c h n i t t  I 

§ 1
Anwendungsbereich

(1) In den volkseigenen und ihnen gleichgestellten 
Betrieben, die nach dem Prinzip der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung arbeiten, sowie in den Maschinen- 
Traktoren-Stationen (MTS) ist nach den Bestimmungen 
dieser Verordnung ein Betriebsprämienfonds und ein 
Kultur- und Sozialfonds zu bilden.

(2) Für volkseigene Projektierungs- und Konstruk
tionsbüros, Entwurfsbüros und naturwissenschaftlich
technische Institute bleiben die bisher gültigen Bestim
mungen bestehen;

(3) Die Einbeziehung von volkseigenen örtlichen 
Versorgungs- und Dienstleistungsbetrieben, die nach 
dem Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
arbeiten, in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ist durch die zuständigen örtlichen Organe der staat
lichen Verwaltung festzulegen. Die Räte der Bezirke 
geben' hierzu nach vorheriger Abstimmung mit dem 
Komitee für Arbeit und Löhne, dem Minister der Fi
nanzen und nach Anhören der zuständigen Zentral- 
vörstände der Industriegewerkschaften bzw; Gewerk
schaften einheitliche Richtlinien heraus;

A b s c h n i t t  II
Bildung des Betriebsprämienfonds und des Kultur- und 

Sozialfonds

§ 2
Quellen der Zuführungen zum Betriebsprämienfonds 

und zum Kultur- und Sozialfonds
(1) Die Zuführungen zum Betriebsprämienfonds und 

zum Kultur- und Sozialfonds erfolgen aus dem Gewinn 
des Betriebes.

(2) Die Betriebe, die planmäßig mit Verlust arbeiten, 
finanzieren die Zuführungen zum Betriebsprämien
fonds und zum Kultur- und Sozialfonds aus Stützungs
mitteln;

§ 3
Voraussetzungen für die Zuführungen 

zum Betriebsprämienfonds
(1) Voraussetzungen für die Zuführung zum Betriebs

prämienfonds sind:
a) die Erfüllung des Produktionsplanes bzw. des 

Leistungs-, Warenumsatz- oder des entsprechen
den Planes gemäß den festgelegten staatlichen 
Aufgaben;

b) die Erfüllung des Gewinnplanes oder t^ei Betrie
ben, die planmäßig mit Verlust arbeiten, die Nicht
überschreitung des im Plan vorgesehenen Ver
lustes.

(2) In Anordnungen des Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission, der Minister und Staatssekretäre
m. e. G. sind hinsichtlich der Voraussetzungen gemäß 
Abs. 1 Buchst, a die Bezugsgrößen festzulegen, die am 
besten die im Betriebsplan geforderte volkswirtschaft
liche Leistung des Betriebes zum Ausdruck bringen. 
Gleichzeitig ist festzulegen, in welchem Umfang durch
geführte, nicht geplante Kooperation bei der Abrech
nung des Planes zu berücksichtigen ist.

Höhe der Zuführungen zum Betriebsprämienfonds
§ 4

(1) Bei der Erfüllung des Produktionsplanes bzw. des 
entsprechenden Planes gemäß § 3 Abs. 1 Buchst, a und 
Abs. 2 sind dem Betriebsprämienfonds 2 °/o der ge
planten Lohnsumme zuzuführen. Dieser Zuführungssatz 
kann bis zu 0,5 % der geplanten Lchnsumme erhöht 
werden, wenn gleichzeitig

a) die in der Nomenklatur des Staatsplanes bzw. in 
der Nomenklatur der abzurechnenden Planpositio
nen enthaltenen und von den zuständigen Wirt
schaftsorganen (WB) bzw. von den örtlichen 
Organen darüber hinaus besonders festgelegten 
Erzeugnisse und Sortimente mengenmäßig im ein
zelnen erfüllt und

b) die im Plan festgelegte Qualität erreicht sowie
c) die Liefertermine für die unter Buchst, a ge

nannten Erzeugnisse im Rahmen der festgelegten 
Bedingungen eingehalten

wurden. Soweit entsprechend § 6 Abs. 1 unter Berück
sichtigung der besonderen ökonomischen Schwerpunkte 
für einzelne Produktionszweige abweichende Prozent
sätze festgelegt sind, werden diese bis zu 0,5 °/o der ge
planten Lohnsumme erhöht;

(2) Bei Übererfüllung des Produktionsplanes sind dem 
Betriebsprämienfonds je Prozent der Übererfüllung zu
sätzlich bis zu 0,25 %> der geplanten Lohnsumme zuzu
führen. Die Zuführung kann bis auf 0,5 %> der geplanten 
Lohnsumme erhöht werden, wenn gleichzeitig die ge
plante Produktion der im Abs. 1 bezeichneten Erzeug
nisse mengenmäßig, bei Einhaltung der festgelegten 
Bedingungen, übererfüllt wird. Eine Übererfüllung 
der geplanten Produktion dieser Erzeugnisse ist vor
handen, wenn sämtliche in Frage kommenden Sorti
mente mengenmäßig erfüllt und mindestens ein Sorti
ment übererfüllt wurde. Die Zuführung darf nur er
folgen, wenn gleichzeitig der geplante Gewinn min-


